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 Veröffentlicht am 21.10.1992

Beachte

vgl. VwGH Erk. vom 26.9.1991, Zl 91/09/0068 Rechtssatz

Nach Au3assung des Verwaltungssenates kann in der vorliegenden Rechtssache dem Berufungswerber insbesondere

auch nicht die Bestimmung des § 20 VStG über die außerordentliche Milderung der Strafe zugutekommen. Zwar ist der

Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit gegeben, jedoch ist nach Au3assung des

Verwaltungssenates dieser Milderungsgrund nicht so schwerwiegend, daß er die außerordentliche Milderung der

Strafe rechtfertigen würde. Vielmehr ist festzuhalten, daß im gegenständlichen Fall von vornherein eine Reihe von

Milderungsgründen - welche hier aber nicht vorliegen - in Betracht kämen und nur ein Zusammentre3en von solchen

Milderungsgründen als überwiegend im Sinne des § 20 VStG angesehen werden könnte.

Schlagworte

unzulässige Beschäftigung von Ausländern, außerordentliches Milderungsrecht

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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